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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Der vorliegende Vorschlag betrifft den im Namen der Union in dem mit dem Abkommen 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzten Gemischten Ausschuss für 

Landwirtschaft in Bezug auf die Änderung der Anhänge 1 und 2 des Abkommens zu 

vertretenden Standpunkt. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft 

Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, am 1. Juni 2002 in Kraft getreten (ABl. L 114 

vom 30.4.2002, S. 132). 

2.2.  Gemischter Ausschuss für Landwirtschaft 

Nach Artikel 6 des Abkommens ist der Ausschuss mit der Verwaltung des Abkommens 

betraut und sorgt für dessen ordnungsgemäße Anwendung. Gemäß Artikel 11 des 

Abkommens kann der Ausschuss über Änderungen der Anhänge des Abkommens 

beschließen. 

2.3. Vom Gemischten Ausschuss für Landwirtschaft vorgesehener Rechtsakt 

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt sollen die Anhänge 1 und 2 des Abkommens über 

Zugeständnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse der beiden Vertragsparteien des 

Abkommens geändert werden.  

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt sollen i) die numerischen Codes des Abkommens nach der 

jüngsten Überprüfung des Harmonisierten Systems aktualisiert werden, ii) ein Fehler bei der 

jüngsten Anpassung des Anhangs 1 über die Zollzugeständnisse für ausgebeinte Schinken 

berichtigt werden und iii) die Zollzugeständnisse, die die Schweiz 1996 für zum Verkauf 

bestimmtes Hunde- und Katzenfutter gewährt hat, in Anhang 1 des Abkommens 

aufgenommen werden.  

Mit dem Rechtsakt sollen bestehende, in dem Abkommen derzeit noch nicht näher erläuterte 

Zugeständnisse konsolidiert und Fehler im Wortlaut des Abkommens behoben werden. Es 

handelt sich also um einen wünschenswerten Rechtsakt. 

Der Wortlaut des Beschlusses des Gemischten Ausschusses wurde in Zusammenarbeit mit 

den schweizerischen Behörden ausgearbeitet. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) sollen die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft 

eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit 
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Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der 

betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat,“ mit Beschlüssen festgelegt werden. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 

denen das jeweilige Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 

Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet sind, „den Inhalt der vom 

Unionsgesetzgeber … erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“
1
. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Gemischte Ausschuss für Landwirtschaft ist ein durch ein Abkommen, in diesem Fall 

durch das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, eingerichtetes 

Gremium. 

Der Akt, den der Gemeinsame Ausschuss annehmen soll, stellt einen rechtswirksamen Akt 

dar. Der vorgesehene Rechtsakt wird gemäß Artikel 16 des Abkommens zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen völkerrechtlich bindend sein. 

Mit dem vorgesehenen Akt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder ergänzt 

noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 

vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 

in erster Linie von Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 

Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Akt ein doppelter 

Zweck oder Gegenstand zugrunde und lässt sich einer davon als der wichtigste ermitteln, 

während der andere von untergeordneter Bedeutung ist, so muss der Beschluss nach 

Artikel 218 Absatz 9 AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, 

nämlich auf diejenige, die der wichtigste oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Zweck und der Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts betreffen in erster Linie die 

Landwirtschaft und die gemeinsame Handelspolitik. 

Somit ist Artikel 207 Absatz 4 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den 

vorgeschlagenen Beschluss. 

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 Absatz 4 in 

Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES GEPLANTEN RECHTSAKTS 

Da das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit dem Rechtsakt 

des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft geändert wird, sollte er als dem Beschluss 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 61 bis 64.  
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des Rates beigefügtes Dokument im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

werden - 
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (im 

Folgenden das „Abkommen“) ist am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

(2) Mit Artikel 6 des Abkommens wurde ein Gemischter Ausschuss für Landwirtschaft 

(im Folgenden der „Ausschuss“) eingesetzt, der mit der Verwaltung des Abkommens 

betraut ist und für dessen ordnungsgemäße Anwendung sorgt. 

(3) Gemäß Artikel 11 des Abkommens kann der Ausschuss über Änderungen der 

Anhänge des Abkommens beschließen. 

(4) Der Ausschuss muss einen Beschluss erlassen, mit dem die Anhänge 1 und 2 des 

Abkommens dahin gehend geändert werden, dass die numerischen Codes des 

Abkommens nach der jüngsten Überprüfung des Harmonisierten Systems aktualisiert 

werden, ein Fehler bei der jüngsten Anpassung des Anhangs 1 über die 

Zollzugeständnisse für ausgebeinte Schinken berichtigt wird und die 

Zollzugeständnisse, die die Schweiz 1996 für zum Verkauf bestimmtes Hunde- und 

Katzenfutter gewährt hat, in Anhang 1 des Abkommens aufgenommen werden. 

(5) Es ist angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union im Ausschuss 

zu vertreten ist, da der vorgesehene Beschluss für die Union verbindlich ist - 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der von der Union einzunehmende Standpunkt in dem mit Artikel 6 des Abkommens 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzten Gemischten Ausschusses für 

Landwirtschaft beruht auf dem im Anhang des vorliegenden Beschlusses wiedergegebenen 

Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft. 
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Artikel 2 

Nach seiner Annahme wird der Beschluss des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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